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Schulordnung der Realschule John-F.-Kennedy-Platz 
 
Vorwort:  
 
Jede/r, der zu dieser Schule gehört, ist dafür verantwortlich, ein angenehmes 
Zusammenleben in der Schulgemeinschaft zu ermöglichen. Gegenseitige Toleranz und 
Respekt sind dafür Voraussetzungen.  
Verhalten in der Schule:  
 
1. Sauberkeit und Ordnung sind im Interesse aller erforderlich, deshalb sollte sich jede/r 

Schüler/in mitverantwortlich fühlen und entsprechend handeln.  
 
2. Das Schulgebäude, seine Anlagen und Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmittel usw. 

sind schonend zu behandeln. Beschädigungen an Wänden, Fenstern und 
Einrichtungsgegenständen müssen dem/der Klassenlehrer/in und dem Hausmeister 
gemeldet werden. Für mutwillig verursachte, entstandene Schäden haften die Eltern.  

 
3. Das Herumtoben und Spielen im Schulgebäude ist untersagt.  
 
4. Es ist verboten, Waffen, Messer, Feuerwerkskörper und andere Sprengkörper mit in die 

Schule zu bringen.  
 
5. Allen Schülerinnen und Schülern ist auf dem Schulweg und in der Unterrichtszeit der 

Genuss von Alkohol und bewusstseinsverändernden Drogen untersagt. Das Rauchen ist 
während der gesamten Schulzeit verboten.  

 
6. Handys, MP3-Player oder ähnliche elektronische Geräte dürfen in der Schule nicht 

benutzt und nicht sichtbar getragen werden. Bei Zuwiderhandlungen werden die Geräte 
von dem Lehrer / der Lehrerin eingezogen.  

 
Fehlzeiten: 
 
1. Wenn Ihr Kind krank ist oder aus einem anderen Grund nicht am Unterricht teilnehmen 

kann, ist es zwingend erforderlich, dass Sie bitte noch am selben Vormittag im 
Sekretariat der Schule anrufen, um über das Fehlen des Kindes die Klassenlehrkraft 
informieren zu lassen.  

2. Der Schüler/ Die Schülerin muss schriftlich unter Angabe des Grundes entschuldigt 
werden! Diese schriftliche Entschuldigung sollte spätestens am 3. Fehltag der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer vorliegen. Am Tag der Rückkehr muss eine 
Entschuldigung über die gesamte Fehlzeit bei der Klassenlehrkraft abgegeben werden. 
Ansonsten gilt das Fehlen als unentschuldigt.  
 
E-Mail-Entschuldigungen und Entschuldigungen per FAX werden nicht akzeptiert. 
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Allgemeines zum Schulbesuch 
 
1. Vor und nach den Ferien wird grundsätzlich keine Ausnahmegenehmigung vom 

Schulbesuch erteilt. 
 

2. Bei ansteckenden Krankheiten innerhalb der Familie müssen die Erziehungsberechtigten 
der Schule sofort Mitteilung machen.  

 
3. Die Befreiung vom Sportunterricht bis zur Dauer eines Monats kann auf schriftlichen 

Antrag der Erziehungsberechtigten der Fachlehrer aussprechen. Die über einen Monat 
hinaus gehenden Befreiungen spricht die Schulleitung aus. Bei nicht offensichtlich 
erkennbaren Erkrankungen oder Verletzungen kann die Vorlage eines ärztlichen 
Zeugnisses verlangt werden.  
 
Die bis zu einem Monat vom Sportunterricht befreiten Schüler/innen sind im 
Sportunterricht anwesend. Ggf. können sie zur Hilfestellung, Schiedsrichtertätigkeit oder 
zu anderen Aufgaben herangezogen werden.  

 
4. Befreiung vom Unterricht ist schriftlich bei der Klassenlehrerin/beim Klassenlehrer im 

Voraus zu beantragen.  
 

5. Vor und nach den Ferien wird grundsätzlich keine Beurlaubung vom Unterricht 
genehmigt.  

 
Genauere Hinweise finden Sie/findet ihr in der Zusatzinformation Fehlzeiten, Beurlaubungen 
und Informationen zum Sportunterricht. 
 
Betreten und Verlassen des Schulgrundstückes und de s Schulgebäudes: 
 
1. Die Schülerinnen und Schüler betreten das Schulgrundstück durch den Haupteingang 

John-F.-Kennedy-Platz oder durch die kleine Pforte an der Nordseite. Die Schüler/innen 
begeben sich dann in die jeweiligen Unterrichtsräume.  

 
2. Ohne Erlaubnis ist das Verlassen des Grundstücks während der Unterrichtszeit und den 

Pausen grundsätzlich verboten.  
 
3. Räder werden nur im Fahrradstand abgestellt.  
 
4. Zum Sportunterricht erwarten die Klassen ihre/n Lehrer/in vor dem Eingang der Turnhalle 

auf dem Schulhof, zum Musikunterricht warten sie vor dem Musikraum ebenfalls auf dem 
Schulhof. Wenn der Unterricht in den Physik-, Chemie- oder Biologieräumen stattfindet, 
warten die Schülerinnen und Schüler vor dem Brunnen.  
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Pausenordnung:  
 
1. Während der großen Pause gehen die 5. – 8. Klassen auf den Hof. Wer wegen Krankheit 
oder in besonderem Auftrag im Klassenraum bleiben darf, entscheidet der/die 
Klassenlehrer/in oder der/die Fachlehrer/in. Die Schüler/innen der 9. und 10. Klassen sind 
befugt, im Schulgebäude Aufsicht zu führen und die Schüler/innen darauf hinzuweisen, das 
Schulgebäude zu verlassen. Den Anweisungen der aufsichtführenden Schüler/innen ist 
Folge zu leisten.  
 
2. In den Fünfminutenpausen halten sich die Schüler/innen in der Nähe der Klassenräume 
auf oder begeben sich zu ihrem nächsten Unterrichtsraum.  
 
3. Schneeballwerfen und „Einseifen“ ist auf dem Schulgrundstück verboten.  
 
4. Bei regnerischem und besonders kaltem Wetter dürfen sich die Schüler/innen in den 
Pausen in den Klassenräumen aufhalten (bei dreimaligen kurzen Klingelzeichen oder auf 
Veranlassung der Aufsicht führenden Lehrkraft).  
 
5. Der Müll wird in die vorgesehenen Behälter geworfen. Getränke aus dem Automaten 
werden nicht mit in den Unterricht genommen.  
 
6. Ist 10 Minuten nach dem Klingeln kein/e Lehrer/in erschienen, so meldet dies der/die 
Klassensprecher/in im Sekretariat.  
 
7. Ein sehr lauter spezieller Signalton bedeutet Feueralarm. Die Anweisungen des/der 
Lehrer/in sind dringend zu befolgen.  
 
Diese Schulordnung kann nicht jeden Einzelfall regeln. Absprachen zwischen Lehrern und 
Schülern können die Schulordnung ergänzen. 
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Folgende Maßnahmen werden durchgeführt, wenn die Sc hulordnung nicht  
eingehalten wird : 
 

• Wiederherstellung des angerichteten Schadens; 
• Gespräch mit der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer / der Schulleitung; 
• Gespräch der Klassenlehrerin / des Klassenlehrers mit den Eltern, evtl. mit der 

Schulleitung; 
• einzelne Regeln abschreiben, lernen, mit eigenen Worten ausführlich erklären; 
• einen Aufsatz zu einzelnen Regeln schreiben (z. B. „Warum ist diese Regel für die 

Schulgemeinschaft notwendig und sinnvoll?“); 
• einen Entschuldigungsbrief schreiben; 
• Nachsitzen mit schriftlichen Arbeiten, ggf. auch nachmittags oder an unterrichtsfreien 

Tagen; 
• Schulhofpflege; 
• Arbeiten im Klassenraum / in den Fachräumen; 
• Ausschluss von Schulveranstaltungen oder Klassenunternehmungen; 
• bei besonders schweren Verstößen Einberufung einer Klassenkonferenz mit 

Beschluss einer Erziehungs- oder Ordnungsmaßnahme nach § 61 Abs.3 NSchG: 
  

o Überweisung in eine Parallelklasse 
o Überweisung an eine andere Schule derselben Schulform 
o Androhung des Ausschlusses vom Unterricht bis zu 3 Monaten 
o Ausschluss vom Unterricht bis zu 3 Monaten 
o Androhung der Verweisung von allen Schulen 
o Verweisung von allen Schulen 

 

 
Daniela Rehmet-Bressem 
Realschulrektorin         Stand:  November 2011 
 


